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EINLEITUNG 

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2010 bietet für Unternehmer der 

verschiedensten Branchen attraktive Möglichkeiten, ihre Produkte 
auf kreative Weise zu verm arkten und so von der allgemeinen 
Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der WM 2010 zu 
profitieren. Bei der Werbung mit der WM sind jedoch spezielle 
rechtliche Schranken zu beachten. Diese Broschüre soll Ihnen einen 
ersten Überblick über die rechtlichen Rahme nbedingungen geben. 
Sie kann jedoch eine eingehende juristische Beratung über die 
Zulässigkeit und die Risiken einzelner Werbemaßnahmen nicht 
ersetzen. Zu den hier behandelten Themen, insbesondere dem 
Schutzumfang von Eventmarken oder der Zulässigkeit von Ambush -
Marketing, sind bisher in Österreich noch keine gerichtlichen 
Entscheidungen ergangen. Eine absolute Rechtssicherheit kann 
daher in diesem Bereich nicht garantiert werden.  
 
 
 
Information zur Fußball WM 2010 - offizielle FIFA Werbe- 
und Marketingregeln  
 
Der Fußball -Weltverband FIFA hat I nformation zur Fußball WM 2010 
herausgegeben 
http://de.fifa.com/worldcup/organisation/publicviewing/index.html  . 
Die offiziellen FIFA W erbe - und Marketingregeln gelten weltweit und 
finden daher auch für österreichische Werbeunternehmen 
Anwendung. Damit die österreichische Werbewirtschaft die Fußball -
Weltmeisterschaft werblich für sich nutzen kann, dabei aber 
Rechtsverletzungen und daraus folgende Sanktionen vermieden 
werden, hat der Fachverband Werbung und Marktkommunikation in 
Absprache mit dem ÖFB und der FIFA dazu eine erste rechtliche 
Übersicht in deutscher Sprache für die Werbe -  und 
Kommunikationsbranche erstellt.  

http://de.fifa.com/worldcup/organisation/publicviewing/index.html
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ÜBERBLICK 

Grundsätzliche Infos zur Fußball-WM 2010 

Fußball -WM 2010: Erstmals findet mit der Fußball WM 2010 die 
weltweit größte Sportveranstaltung in Afrika statt. Hintergrund 
dieser FIFA -Entscheidung ist, dass Wirtschaft, Politik und NGO`s die 
Chancen und die mediale Aufme rksamkeit nutzen wollen, diesen 
Event zu vermarkten.  
Die Fußball -WM 2010 findet im Juni / Juli 2010 in Südafrika statt. 
Organisiert wird die WM 2010 von der FIFA, dem südafrikanischen 
Fußballbund (SAFA) und einem speziell eingerichteten Local 
Organising C ommittee (LOC).  
Folgende Firmen bzw. Institutionen sind offizielle Rechteinhaber an 
der FIFA Fußball WM 2010 in Südafrika:  
 
6 FIFA Partner:  

¶ Adidas  

¶ Coca Cola  

¶ Fly Emirates  

¶ Hyundai -Kia  Motors   

¶ Sony  

¶ Visa  
 
6 FIFA WM Sponsoren:  

¶ Anheuser -Busch  

¶ Continent al  

¶ MTN (südafrikanischer Mobilfunker)  

¶ Castrol  

¶ McDonald`s  

¶ Satyam (ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen 
für Geschäftsprozesse, Informationstechnologie und 
Unternehmensberatung)  

 
2 Nationale (südafrikanische) Unterstützer:  

¶ First National Ba nk  

¶ Telekom South Africa  

 
Lizenznehmer:  
Nur jene Firmen dürfen offiziell FIFA -Marken kommerziell nutz en, 
die eine entsprechende Lizen zvereinbarung abgeschlossen haben.  
 
Broadcast Partners:  
Für die WM 2010 in Südafrika hat der ORF, so wie auch ARD und 
ZDF, nur die Rechte für 46 Spiele erwerben können. Ein 
entsprechender Vertrag wurde bereits zwischen ORF und FIFA 
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abgeschlossen. Die restlichen 18 Spiele sind im deutschsprachigen 
Privatsender RTL und auch im Ă¥sterreichfensterñ zu sehen. Der 
ORF hat jedoch  bereits die Fernsehrechte für alle Spiele der 
übernächsten Fußball WM 2014 in Brasilien erworben.  
 
Die FIFA wird daher ihre Sponsoren und Partner in folgenden 
Kategorien besonders schützen:  
 

¶ Sportartikel  

¶ Alkoholfreie Getränke  

¶ Fluglinien  

¶ Automobile un d Automotive  

¶ Unterhaltungselektronik  

¶ Bankdienstleistungen und Kreditkarten  

¶ Bier  

¶ Reifen  

¶ Telekommunikationsdienstleistungen  

¶ Mineralöle und Kraftstoffe  

¶ Fast Food und Nahrungsmittel  

¶ IT -Dienstleitungen und Unternehmensberatung  
 
Offizielle FIFA-Marken  
Die FIFA ist Inhaberin zahlreicher registrierter Marken, die für ein 
umfassendes Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen geschützt 
sind. Damit werden die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen 
der FIFA, des südafrikanischen Verbandes, der Host Cit ies und der 
offiziellen lizenzierten FIFA -Partner geschützt. Nur die Inhaber einer 
Marke und seine Lizenznehmer haben das Recht, diese Marken zur 
Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Sie 
können daher Anderen rechtlich die Benutzung d ieser Marken 
untersagen. Wer eine der Marken der FIFA ohne Einwilligung zur 
Kennzeichnung seiner Produkte oder Dienstleistungen verwendet, 
begeht eine Markenverletzung. Die offiziellen FIFA Werbe -  und 
Marketingregeln gelten weltweit und finden daher auch f ür 
österreichische Werbeunternehmen Anwendung. Zusätzlich sind die 
offiziellen FIFA -Marken durch speziell erlassene südafrikanische 
Gesetze geschützt (Handelsrecht, Markenrecht, Handelsbräuche, 
etc.).  
 
Die wichtigsten offiziellen FIFA-Marken sind:  
 
¶ Das o ffizielle FIFA -Logo für die WM 2010  

¶ Das offizielle Maskottchen für die WM 2010  

¶ Das offizielle Poster für die WM 2010  

¶ Der FIFFA Weltmeisterschaftspokal  
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¶ Offizielle Bezeichnungen der WM 2010 wie z.B.  

-  2010 FIFA Weltmeisterschaft Südafrika  

-  2010 Fußbal l Weltmeisterschaft  

-  FIFA Fußball Weltmeisterschaft  

-  Weltmeisterschaft  

-  2010 Weltmeisterschaft  

-  Weltmeisterschaft 2010  

-  Südafrika 2010 bzw. SA 2010 oder ZA 2010  

-  2010 Südafrika  

-  Fußball Weltmeisterschaft  

-  ähnliche Abweichungen und Kombinati onen davon  
 
Praxisbeispiele (+ „Do`s and Don`ts“ -)  

 
Werbung / Promotion:  
+ Erlaubt ist allgemeine Werbung und die Verwendung allgemeiner 

Fußballausdrücke bzw. Bilder (z.B. Fußball in Afrika).  

- Nicht erlaubt ist die Verwendung offizieller FIFA -Marken (z.B. 2010 

Fußball Weltmeisterschaft Südafrika).  

- Nicht erlaubt ist jegliche Werbung für Eintrittskarten, insbesondere 

On-Line -Versteigerungen oder Gewinnspiele.  

- Jeglicher Wettbewerb, jedes Glücksspiel und jede Lotterie, zu 

deren Bewerbung offizielle FIFA-Marken verwendet werden oder zu 

deren Bewerbung ein Bezug zur WM 2010 hergestellt wird, sind 

verboten.  

 

Medieninformation:  

+ Informationen in Medien zur und über die WM 2010 und Südafrika 

sind erwünscht und daher erlaubt (z.B. Deutschland bezieht Fu ßball 

WM-Quartier in Kapstadt)  

- Die kommerzielle Verwendung von Medieninhalten durch Dritte 

(ĂInfomercialñ oder ĂAdvertorialñ) und gleichzeitiger Verwendung 

von offiziellen FIFA -Marken ist verboten (z.B. Gastkommentar in 

einer Zeitung zur Fußball WM 2010  sponsored by ĂGºsser Bierñ).  

Spielankündigungen:  
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+ Die nicht kommerzielle Verwendung und der Druck von 

Spielplänen sind erlaubt.  

- Die kommerzielle Verwendung von Spielankündigungen durch 

Dritte bei gleichzeitiger Verwendung von offiziellen FIFA -Marken  ist 

verboten (z.B. Der Spielplan wird Ihnen prªsentiert von ĂRaiffeisen 

Zentralbankñ). 

 
Firmennamen:  
+ Allgemeine Nennung von Firmennamen, die mit der Fußball WM 

2010 oder Südafrika in Verbindung gebracht werden (z.B. Die 

deutsche Mannschaft fährt bei de r WM 2010 in Südafrika in einem 

Bus von ĂMercedes Benzñ).  

- Die kommerzielle Verwendung von Firmennamen bei gleichzeitiger 

Verwendung von offiziellen FIFA -Marken ist verboten (z.B. 

Publikation mit dem Titel ĂDer offizielle Hotelf¿hrer f¿r die FuÇball 

WM 2010 in S¿dafrikañ).  

 

Merchandising:  

+ Erlaubt sind Merchandising -Produkte und die Verwendung 

allgemeiner Ausdrücke, die mit Fußball und Südafrika in Verbindung 

gebracht werden (z.B. Die Herstellung von T -Shirts mit dem 

Aufdruck ĂWir lieben FuÇballñ, ĂDeutschlandñ, ĂCome on Englandñ 

oder ĂAllez les Bleusñ)  

- Die kommerzielle Herstellung von Merchandising -Artikel bei 

gleichzeitiger Verwendung von offiziellen FIFA -Marken ist verboten 

(z.B. T -Shirt mit dem Aufdruck Ă FuÇball WM 2010 S¿dafrikañ).  

Innen -Dekor ation (Restaurants, Bars, Handel):  

+ Erlaubt ist die Dekoration und die Verwendung allgemeiner 

Ausdrücke, die mit Fußball und Südafrika in Verbindung gebracht 

werden (z.B. Aufstellen der deutschen Fahne auf der Theke einer 

Bar; Dekoration einer Auslage mi t Fußbällen, etc.)  
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- Die Dekoration bei gleichzeitiger Verwendung von offiziellen FIFA -

Marken ist verboten (z.B. Aufstellen einer Fahne auf der Theke einer 

Bar mit dem Aufdruck WM 2010 Südafrika).  

 

Internet:  

+ Erlaubt ist die Verwendung von Domain Names  / URLs, die 

Fußball und Südafrika beschreiben (z.B. www.reisebüro.at/südafrika 

oder www.fußballinfo.at).  

- Die kommerzielle Auftritt auf einer Homepage durch Dritte und 

gleichzeitiger Verwendung von offiziellen FIFA -Marken ist verboten 

(z.B. Werbeeinscha ltung auf der Homepage www.kurier.at ĂDie 

FuÇball WM 2010 wird Ihnen prªsentiert von ĂGºsser Bierñ).  

- Die Verwendung von Domain Names / URLs in Verbindung mit 

offiziellen FIFA -Marken ist verboten (z.B. 

www.goesserbier.at/wm2010)  

- Offizielle FIFA -Marken  (Logos, Namensrechte, Slogans, etc.) 

dürfen nicht als Hyperlinks oder Shortcuts auf Internet -Homepages 

verwendet werden (z.B. Der Shortcut mit der Bezeichnung 

ĂS¿dafrika 2010ñ auf der Homepage www.goesserbier.at).  

- Offizielle FIFA -Marken (Logos, Namensr echte, Slogans, etc.) und 

Broadcast Content dürfen nicht für MMS, SMS, WAP, I -Mode oder 

ähnliche mobile und drahtlose Kommunikationstechnologien 

verwendet werden.  
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1. MARKENRECHT 

1.1. MARKEN DER FIFA 

Die FIFA ist Inhaberin zahlreicher registrierter Marken , die für  
ein umfassendes Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen  
geschützt sind. Die FIFA hat auf ihrer Website eine Liste von  
Marken veröffentlicht, die im Zusammenhang mit der WM 2010  
stehen:  
 
Das offizielle FIFA-Logo  Das offizielle Maskottchen  

    
 
Das offizielle Poster  
Der FIFA    Der Weltmeisterschaftspokal  

    
 

Offizielle Bezeichnungen der WM 2010 wie z.B.  

¶ 2010 FIFA Weltmeisterschaft Südafrika  

¶ 2010 Fußball Weltmeisterschaft  

¶ FIFA Fußball Weltmeisterschaft  

¶ Weltmeisterschaft  

¶ 2010 Weltmei sterschaft  

¶ Weltmeisterschaft 2010  

¶ Südafrika 2010 bzw. SA 2010 oder ZA 2010  

¶ 2010 Südafrika  

¶ Fußball Weltmeisterschaft  

o ähnliche Abweichungen und Kombinationen davon  
 
Quelle: http://de.fifa.com/mm/53/42/06/2010_fifa_public_guidelines_en_260908.pdf  

 
Zu be achten ist, dass auch andere Unternehmen Marken 
registrieren können,  die im Zusammenhang mit Fußball oder der 
WM 2010  stehen. Nur der Inhaber einer Marke und seine 
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Lizenznehmer haben das Recht, diese  zur Kennzeichnung von Waren 
oder Dienstleistungen zu ver wenden. Sie können  Anderen die 
Benutzung dieser Marken untersagen. Nicht nur die unlizenzierte  
Verwendung von Begriffen, die mit einer registrierten Marke 
identisch  sind, als Kennzeichen ist unzulässig, sondern auch die 
Verwendung verwechselbar  ähnlicher B egriffe. Verwechslungsgefahr 
liegt auch dann vor, wenn für  die Verbraucher der unrichtige 
Eindruck einer rechtlichen, organisatorischen  oder wirtschaftlichen 
Verbindung zwischen  einem Unternehmen und der FIFA entstehen 
könnte.  
 
Wer eine der Marken der FIFA ohne Einwilligung zur Kennzeichnung  
seiner eigenen Produkte verwendet, begeht  eine  Markenverletzung . 
 

1.2. ZULÄSSIGE VERWENDUNG VON MARKEN 

Der Inhaber einer Marke kann aber nicht jede Verwendung 
untersagen. Eine  Marke dient vor allem dazu, eigene Produkte  von 
Konkurrenzprodukten unterscheidbar  zu machen. Nur wenn eine 
Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers  verwendet wird, um Waren 
oder Dienstleistungen von gleichartigen Produkten  zu 
unterscheiden, kann dies eine Verletzung der Marke darstellen. Eine 
zulässig e Benutzung liegt in der Regel vor, wenn die Marke mit 
Zustimmung des  Markeninhabers auf einer Ware oder deren 
Verpackung angebracht ist, oder  Waren mit der Marke beworben 
werden, um Verbrauchern die Wiedererkennung  und Unterscheidung 
von Konkurrenzprodukt en zu ermöglichen. Die Verwendung  fremder 
Marken in der Werbung ï auch im Internet oder als Bestandteil  
eines Domain -Namens ohne Zustimmung des Markeninhabers ï 
stellt eine  Markenverletzung dar.  
Keine Markenverletzung liegt jedoch vor, wenn eine Marke nur 
beschreibend  und nicht zur Kennzeichnung von Produkten 
verwendet wird. Hier können  schon kleine Unterschiede im Wortlaut 
oder der grafischen  Gestaltung bei den Verbrauchern einen 
unterschiedlichen  Eindruck erwecken.  
 
Eine beschreibende Verwendung wäre wohl  der Hinweis eines 
Unternehmers,  dass er während der WM 2010  eine besondere 
Aktion  anbietet, z.B.:  „Nur während der WM 2010: 10% Rabatt 
auf alle Fußbälle“. 
Die Anpreisung von ĂWM 2010 -FuÇbªllenñ ist  eine 
Markenverletzung, da hier der Eindruck  entstehen kön nte, es handle 
sich um den offiziellen Ball, der bei  den Wettkämpfen verwendet 
wird und von der FIFA genehmigt  ist.  
Jedenfalls erlaubt ist auch die Verwendung allgemeiner Begriffe  aus 
der Sprache des Fußballs, die nicht für die FIFA oder ein  anderes 
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Untern ehmen geschützt sind, z.B.:  „Wir zeigen hohen Preisen 
die rote Karte!“Bei einer zu offensichtlichen Bezugnahme auf die 
Fußball  WM 2010  besteht jedoch die Gefahr, dass die FIFA solche  
Werbung als unzulªssiges ĂAmbush-Marketingñ versteht und 
dagegen  auf der Grundlage des Gesetzes gegen unlauteren 
Wettbewerb  (UWG) vorgeht (siehe Pkt. 3.1).  
 
Der Markeninhaber hat auch nicht das Recht, den weiteren Vertrieb 
von  Waren zu untersagen, die mit seiner Zustimmung auf den  Markt 
gebracht worden sind und die seine Marken  tragen.  Werden 
Markenwaren das erste Mal in Verkehr gebracht, ist das 
Markenrecht  erschöpft. Deshalb kann der Markeninhaber den 
Vertrieb seiner eigenen  Waren durch Groß -  oder Einzelhändler nicht 
aufgrund des Markenrechts  untersagen. Ebenso wenig kann die FIFA 
den weiteren Verkauf von Merchandising -Artikeln mit den offiziellen 
Marken kontrollieren, wenn diese Artikel  mit Zustimmung der FIFA 
auf den Markt gebracht wurden. Keinesfalls dürfen  Markenprodukte 
oder ihre Verpackung verändert werden.  
Unabhängig dav on hat der Verkäufer offizieller Lizenzprodukte 
jedoch  sonstige  gesetzliche  Vorschriften einzuhalten. Er muss 
insbesondere über die notwendige  Gewerbeberechtigung verfügen 
und allenfalls eine Bewilligung zur Nutzung  öffentlichen Raums ï 
etwa für einen Verk aufsstand ï einholen.  Sofern jedoch in den 
Vertriebsverträgen Beschränkungen enthalten sind und  diese den 
wettbewerbsrechtlichen Rahmen nicht überschreiten, müssen diese  
eingehalten werden.  
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2. PUBLIC VIEWING 

2.1. LIZENZPFLICHT VON PUBLIC VIEWING-EVENTS 

Die FIFA produziert die Fernsehübertragung der Fußballspiele  bei 
der WM 2010  selbst. Da der FIFA deshalb  Urheberrechte an den 
Produktionen zustehen, müssen  grundsätzlich alle Public Viewing -
Veranstaltungen bei  der FIFA angemeldet werden.  
 
Eine Veranstal tung gilbt als ĂPublic Viewing-Veranstaltungñ, wenn 
bei der Veranstaltung eine Übertragung des Wettbewerbs zur 
Vorführung für ein Publikum zur Verfügung gestellt und von diesem 
ang eschaut wird (unabhängig davon, ob es sich beim Publikum um 
die allgemeine Ö ffentlichkeit hand elt oder nicht), und zwar an ei nem 
anderen Ort als in privaten Wohnräumen, einschließlich ï wobei dies 
keine abschließende Aufzählung ist ï in Kinos, Theatern, Bars, 
Restaurants, Stadien, im öffentlichen Raum, in Büro s, auf 
Baustellen, au f Bohrinseln, auf Schiffen, in Bussen , Zügen, 
Militäreinrichtungen, B ildungseinrichtungen und Krankenhäusern.  
 

Nicht gewerbliche Public -Viewing -Veranstaltungen  sind, wenn die 
natürliche oder juristische Person, von der sie veranstaltet oder 
durchgeführt wi rd (Veranstalter), diese zu nicht gewerblichen 
Zwecken durchführt, wenn zum Beispiel:  
 

¶ für die Übertragung kein Eintrittsgeld verlangt wird oder  
¶ im Zusammenhang mit der Veranstaltung Sponsoring -  oder 

andere gewerbliche Assoziierung srechte genutzt werden 
oder  

¶ durch die Durchführung der Veranstaltung in jeglicher 
anderen als der h ierin niedergelegten Weise eine 
geschäftlicher Vorteil erzielt wird.  

 
Public -Viewing -Veranstaltungen in Ăgewerblichen Einrichtungenñ 
wie Pubs, Clubs und Bars gelten NICHT als gewerbl iche Public -
Viewing -Veranstaltungen, es sei denn, im Zusammenhang mit den 
Public -Viewing -Aktivitäten erfolgen weitere gewerbliche Aktivitäten 
wie etwa die Erhebung von Eintrittsgebühren oder Sponsoring -
Aktivitäten.  
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2.2. SPONSORING  

Der Veranstalter darf n ichts tun und niemanden gestatten, etwas zu 

tun, was nach Ansicht der FIFA den Eindruck erwecken könnte, dass 
der Veranstalter in irgendeiner Weise in einer offiziellen Verbindung 
zur FIFA oder zum Wettbewerb steht (zum Beispiel als Sponsor, 
Lieferant oder  Ähnliches).  
 
Der Veranst alter darf keinem Dritten mit der Public -Viewing -
Veranstaltung verbundene Sponsoringrechte oder sonstige 
un m ittelbare n oder mittelbaren Rechte  zur Assoziierung gewähren 
(einschließlich zum Beispiele der Nutzung von Flaggen, Werbeta feln, 
Branding im Leinwandbereich oder auf Druckmaterial und/oder der 
Namensrechte für eine Public -Viewing -Veranstaltung).  

2.3. VERKAUF VON SPEISEN UND GETRÄNKEN UND ANDERE 

DIENSTLEISTUNGEN 

Der Verkauf von Speisen und Getränken  oder andere Waren oder 
Diens tleistungen  bei Public  Viewing -Events ist gestattet. Auf 
Verlangen der FIFA teilt der Veranstalter der FIFA schriftlich 
(pubicviewing@fifa.org ) genaue Angaben über die konzessionierten 
Tätigkeiten mit, deren Vor nahme bei der Public -Viewing -
Veranstaltung beabsichtigt ist.  
 
Um sicherzustellen, dass solche konzessionierten Tätigkeiten in 
keiner Weise ein ausdrückliches oder angedeutetes Sponsoring 
durch die FIFA, den Wettbewerb oder eine Public -Viewing -
Veranstaltung  darstellen, darf der Verkauf von Waren und 
Dienstleistungen bei einer Public -Viewing -Veranstaltung in keiner 
Weise durchgeführt werden, die nach Ansicht der FIFA den Eindruck 
erwecken könnte, der betreffende Dritte stehe auf irgendeine Weise 
in offizielle r Verbindung zur FIFA, zum Wettbewerb oder zur Public -
Viewing -Veranstaltung (etwa als Sponsor, Lieferant oder Ähnliches).  
 

mailto:pubicviewing@fifa.org
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3. SONSTIGE WERBEAKTIONEN 

Bei Werbeaktionen sind die allgemeinen Vorschriften und 

Beschränkungen zu beachten.  
Im Folgenden kann nur  kurz auf einige typische Problemfälle 
hingewiesen werden, die  bei Werbeaktionen im Zusammenhang mit 
der Fußball -WM auftreten können:  

3.1. AMBUSH-MARKETING 

Nach Ansicht der FIFA ist jede Form des ĂAmbush-Marketingsñ 
unzulässig. Eine gesetzliche  Definition,  was darunter zu verstehen 
ist, gibt es nicht. Die FIFA definiert  Ambush -Marketing als nicht 
genehmigte Marketing - , Promotion - , Werbe -  und  PR-Aktivitäten, die 
in Zusammenhang mit dem Turnier stehen und die darauf abzielen,  
aus dem Wert und Goodwill des Tur niers Kapital zu schlagen.  Das 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verbietet 
Wettbewerbshandlungen ï also  insbesondere Werbemaßnahmen ï, 
die gegen faire Geschäftspraktiken  verstoßen oder irreführend  sind. 
Unter dieses Verbot können beispielsweise Werbea ktionen fallen, bei 
denen  der falsche Eindruck entsteht, ein Unternehmen sei offizieller 

Sponsor der WM 2010 , wenn der gute Ruf der WM 2010  auf nicht 
lizenzierte Produkte übertragen werden soll  oder wenn offizielle 
Sponsoren bei ihrer Werbung behindert wer den. Praktische 
Erfahrung,  welche Form der Bezugnahme auf eine große 
Sportveranstaltung  gegen faire Geschäftspraktiken  verstößt oder 
irreführend ist, fehlt in Österreich  bisher. Aus diesem Grund ist 
große Vorsicht empfohlen.  

3.3. ZUGABEN 

Nach dem Gesetz ge gen den unlauteren Wettbewerb  (UWG) gilt 
nach wie vor ein strenges Zugabenverbot  (für unentgeltliche Zusatz -
Waren oder ïLeistungen  beim entgeltlichen Vertrieb). Ausnahmen 
sind nur  eingeschränkt (z.B. für Reklameartikel, Barrabatte,  
Warenrabatte oder so gen annten Ăkleine Gewinnspieleñ) zulässig. 
Besonderheiten im Zusammenhang  mit der WM 2010  bestehen 
insoweit nicht.  

3.4. SONDERNUTZUNG ÖFFENTLICHEN RAUMS 

Bei vielen Werbeaktionen im Stadtgebiet wird öffentlicher Raum 
benutzt, beispielsweise  beim Verteilen von Werbezetteln oder einem 
zeitweise aufgebauten  Werbestand. Die Bedingungen, unter denen 
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eine solche Benutzung öffentlichen  Raums für Werbezwecke zulässig 
ist, sind in den einzelnen Bundesländern nicht  einheitlich geregelt. 
Grundsätzlich benötigt man jedoch eine Genehmigung für  jede 
Sondernutzung öffentlichen Raums. Dies gilt insbesondere für  
Verkehrsflächen (Straßen, Gehsteige, Fußgängerzonen), aber  auch 
den darüber befindlichen Luftraum (z.B. für an einem  Haus 
montierte Werbeschilder, die in den Luftraum üb er der  Straße 
hineinragen). Für die Benutzung des öffentlichen  Raums ist 
außerdem eine Gebühr zu bezahlen.  

3.5. WEITERGABE VON TICKETS 

Nach den Geschäftsbedingungen der WM 2010  für den Verkauf von 
Tickets  darf jede Person maximal vier Karten pro Spiel für höchstens 
sieben Spiele beantragen. Davon ist eine Karte  für den Antragsteller 
selbst vorgesehen. Die übrigen Karten darf er nur an  Verwandte, 
enge Freunde, Kollegen oder Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern  
weitergeben. Dabei darf höchstens der Nennwert d er Karte 
zuzüglich anteiliger  Verwaltungskosten verrechnet werden.  
 
Es ist nicht gestattet, Eintrittskarten zu  verkaufen, zum Verkauf 
anzubieten, weiter zu  verkaufen oder auf eine andere Weise weiter  
zu geben. Sie dürfen nicht für kommerzielle  Zwecke wie P romotions, 
Werbung, als Preis in  einem Wettbewerb oder Gewinnspiel oder als  
Teil einer Pauschalreise (z.B. Kombination von  Flug, Hotel und 
Eintrittskarten) verwendet  werden.  Für den Fall der Verletzung 
dieser vertraglichen  Pflichten drohen hohe Verwaltungs strafen . 
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4. RISIKEN VON RECHTSVERLETZUNGEN 

Wer Marken -  oder Urheberrechte verletzt oder gegen das Gesetz 

gegen den  unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt, kann 
insbesondere auf Unterlassung  (auch im Weg einer einstweiligen 
Verfügung) und Beseitigung der re chtswidrigen  Handlung oder des 
Zustands sowie auf Rechnungslegung, Schadenersatz  und 
Urteilsveröffentlichung in Anspruch genommen werden.  Die 
Verletzung von Marken -  und Urheberrechten kann  außerdem 
strafbar e Konsequenzen mit sich bringen . Bei der Überschre itung 
von Verwaltungsvorschriften drohen in der Regel 
Verwaltungsstrafen,  beispielsweise bei der Sondernutzung 
öffentlichen Raums für  Werbung ohne Bewilligung. Mitbewerber 
können darüber hinaus unter Umständen  durch zivilrechtliche 
Klagen gegen solche Rech tsverstöße vorgehen.  Bei 
Gerichtsverfahren drohen außerdem hohe Kosten, da die 
unterlegene Partei  dem Sieger des Verfahrens die gesetzlichen 
Anwaltskosten zu ersetzen hat.  Zusätzlich muss die unterlegene 
Partei außerdem ihre eigenen  Kosten tragen.  
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5. BEISPIELE 

Bei der Werbung gilt es die rechtlichen Rahmenbedingungen 

sorgfältig zu prüfen.  
Damit Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Marketingaktivitäten 
nicht sofort Ădie rote Karte gezeigtñ wird, haben wir als 
Orientierungshilfe einige Fallbeispiele aus verschie denen 
Branchen gesammelt. Die Zulässigkeit einzelner  
Werbemaßnahmen bzw. Zweifel über eine mögliche 
Verletzung bestehender Rechte sollte jedoch im Einzelfall 
juristisch geprüft werden. Die Rechtsverletzung entsteht 
zumeist erst durch die Kombination von Su jet, Text und 
Produkt/Dienstleistung.  
Die aufgelisteten Beispiele sollen KEINE Anregung für 
Marketingaktivitäten sein. Nicht alle Produkte und 
Dienstleistungen lassen sich mit einem simplen Hinweis auf 
den Sportevent erfolgreich vermarkten. Im Gegenteil, 
manche Zielgruppen empfinden Ăwerblichen Overkillñ als 
extrem störend . 
 
Allgemeine Empfehlungen:  
¶ Verwenden Sie keine eingetragenen Wort -Bild -Marken der FIFA 

(Logo, Maskottchen).  
¶ Erwecken Sie nicht den Anschein, Ihr Produkt sei Ăoffiziellñ 

genehmigt oder lizenziert.  
¶ Kopieren Sie nicht die Gestaltung der lizenzierten 

Merchandisingartikel oder das Erscheinungsbild der Sponsoren 
und nationalen Förderer.  
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Legende  
 = großes Risiko, nicht zu empfehlen  

 = heikel, nach österreichischem Recht fehlen juristische 

Entscheidungen (mögliche Konfrontation mit  FIFA) bzw. ist die 
Beurteilung stark von den Umständen des Einzelfalls abhängig  
 relativ sicher Fallbeispiel 

 
  

WERBUNG ALLGEMEIN 
 

    

1.1 Inseratensujets      

1.1a 
 

Blickfangartiges Abbilden von 
Fußbällen mit dem Logo eines 
offiziellen Ausstatters/Sponsors 

   MSchG, MuSchG, 
UrhG, UWG 

1.1b 
 

Nachahmen eines 
offiziellen/lizenzierten 
Merchandisingartikels 

   MSchG, MuSchG, 
UWG 
 

1.1c 
 

Abbildung eines Spielers einer 
Nationalmannschaft ohne 
dessen Zustimmung 

   UrhG, Eingriff 
Persönlichkeits-
rechte 

1.1d 
 

Fotomontage aus einem LCD-TV 
und neutralen Accessoires aus 
dem Bereich Fußball (Ball, Tor 
etc.) mit der Headline ăklarer 
Vorteil f¿r 94 cm Diagonaleò 

    

1.2 Text      

1.2a 
 

Verwendung des Namens eines 
Spielers, Trainers oder einer 
Persönlichkeit aus dem Bereich 
des FuÇballs: ăJetzt aber ran 
Ronaldo ð wir wollen ins Finaleò 

   Ist im Einzelfall 
zu prüfen. 
Eventuell 
Eingriff 
Persönlichkeits-
rechte 

1.2b 
 

Headlines mit neutralen 
Begriffen aus dem FuÇball ăWir 
bringen Sie sicher ins Finaleò 

   Ist im Einzelfall 
zu prüfen. Kann 
bei bestimmten 
Produkten nach 
UWG als 
rechtswidrig 
eingestuft 
werden 

1.2c 
 

Optisches Hervorheben des 
Begriffes ăWM 2010ò in der 
Copy 

   MSchG: 
kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

1.2d 
 

Verwenden neutraler Fußball 
Begriffe/Assoziationen ăAnpfiff 
f¿r unsere Bestenò, 
ăPokalsiegerò, ăTeam 
Deutschlandò etc. 
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1.3 Maßnahmen     

1.3a 
 

Gewinnspiel: als Preis wird eine 
Eintrittskarte zu einem Spiel 
inkl. Übernachtung in 
Johannesburg verlost 

   AGBs der FIFA 
beim 
Ticketverkauf 
 

1.3b Gewinnspiel, Online-Tippspiel: 
ăanlªsslich der Meisterschaft 
2010ò 
 

   Allerdings sind 
die Vorgaben für 
Glückspiele/Wet
ten zu beachten 

2.1 Gastronomiebetriebe      

2.1a 
 

Poster: ăWªhrend der 
Übertragung der WM 2010 
Spiele kostet das große Bier bei 
uns nur û 2,00ò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 
 

 
2.1b 
 

Hinweistafel vor Restaurant: 
ăAnlªsslich der WM 2010: 
großes Würstelwettgrillen am 
nªchsten Sonntagò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 
 

2.1c 
 

Hinweistafel vor einer 
Diskothek: ăHeute groÇe WM 
2010 Partyò 
 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

2.1d 
 

Hinweistafel vor Restaurant: 
ăWir kochen jetzt schon wie 
die Weltmeister für Sieò 
 

   UWG: 
Irreführung (vgl. 
Bocuse Koch-
WM), 
Alleinstellung 

2.1e 
 

Hinweistafel mit ăHeute ab 
20:45 übertragen wir live das 
Halbfinale aus Kapstadtò 

    

2.1f 
 

Hinweistafel mit ăWir 
übertragen live alle WM 2010 
Spieleò 

    

2.1g Hinweistafel mit ăSehen Sie 
alle Spiele live in unserem WM 
2010-Fan Roomò 
 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

2.2 Reisebüros, Hotels      

2.2a 
 

Reiseveranstalter wirbt in 
seinem Prospekt mit ăReisen 
Sie mit uns zur WM 2010 nach 
S¿dafrikaò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 
 

2.2b 
 

Reisebüro wirbt in seinem 
Prospekt mit ăBuchen Sie bei 
uns das exklusive WM 2010-
Packageò 

   MSchG : 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

2.2c 
 

Reiseveranstalter wirbt mit: ă 
Besuchen Sie die WM 2010 in 
Südafrika: 3 Nächtigungen, 

   AGBs der FIFA 
beim 
Ticketverkauf 
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Frühstück und Transfer zum 
Stadion inklusive Tickets zu den 
Vorrunden-Spielenò 

 

2.2d 
 

Reiseveranstalter wirbt mit 
ăWM 2010 ðTours, wir 
befördern die Fußballfans am 
sicherstenò 
 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 
 

3.1 Auslagengestaltung      

3.1a 
 

Dekoration mit neutralen 
Utensilien aus dem Bereich 
Fußball: Bälle, Pokale, 
Kunstrasen, Corner-Fahnen, 
Trikots, Schuhe etc. 

    

3.1b 
 

Dekoration mit offiziellen 
Merchandising-Artikeln der FIFA 
WM 2010 (Fanschals, Fußbälle, 
Replicas der Trophäe) 

   UWG: 
Irreführung, 
Rufausbeutung 
 

3.1c 
 

Fensterfolien eines 
Sportgeschäfts mit dem Slogan 
ăWir r¿sten die Fans aller 
Nationen ausò 

    

3.1d 
 

Hinweistafel in einem 
Bekleidungsgeschäft: 
ăBesuchen Sie unseren WM 
2010-Shop im 3. Stockò 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

3.1e 
 

Kaufhaus hat ein eigenes Logo 
zur Fußball Weltmeisterschaft 
entworfen: Abbildung einer 
Corner-Fahne mit einem 
Fußball und dem Text 
ăOffizieller Ausstatter der WM 
2010ò 

   UWG: 
Irreführung 
 

3.1f 
 

Kaufhaus hat ein eigenes Logo 
zur Fußball Weltmeisterschaft 
entworfen: Abbildung einer 
Corner-Fahne mit einem 
FuÇball und dem Text ăPreis-
Hattrick, unser Triple Feature 
bei Sportartikelnò. 

    

3.1g 
 

Dekoration mit den Fahnen der 
teilnehmenden Länder 

    

3.2 Produktgestaltung/Produktna
men 

    

3.2a 
 

Beilegen von Sammelbildern 
mit Fotos von Spielern der 
Nationalmannschaft 

   UrhG: Eingriff 
Persönlichkeits-
rechte 

3.2b 
 

Fleischerei wirbt mit ăHeute 
neu: WM 2010ðLeberkªseò 

   MSchG: 
Schlagwort-
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artige 
Verwendung 

3.2c 
 

Bªcker wirbt mit ăUnser 
Vollkornbrot zur WM 2010ò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 

3.2d Sportartikelhersteller wirbt für 
FuÇballschuhe mit ăWir 
schießen sicher das 
entscheidende Torò 

   UWG 
 

3.2e 
 

Geschenkartikel-Store verkauft 
ăTeamschals mit den Fahnen 
der teilnehmenden Nationenò 

   UWG: 
Irreführung, 
Nachahmung, 
Rufausbeutung 

3.2f 
 

Geschenkartikel-Store verkauft 
ăSchals, FuÇball-Dressen, Hüte, 
Fahnenò im Design einer 
Landesflagge (ohne weiteren 
Text oder Bezug auf den Event 
selbst) 

    

3.2g Geschenkartikel-Store 
produziert T-Shirts mit witzigen 
Aufdrucken: ăWM 2010 ð 
schºnster Fanò, ănicht 
offizieller Sponsorò, 
ăSch¿tzenkºnigò 

    

3.2h 
 

Juwelier verkauft ă offizielle 
WM Fan-Uhrenò 

   UWG: 
Irreführung 
 

3.3 Aktionen      

3.3a 
 

Einrichtungshaus wirbt mit ăF¿r 
den Zeitraum der WM 2010 
senken wir unsere Preise auf 
alle Gartenmºbel um 5%ò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 
 

3.3b 
 

Kaufhaus wirbt mit ăUnter 
allen Neukunden verlosen wir 
das ganze Monat 100 WM 2010 
Sport-Paketeò 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung 

3.3c 
 

Sportartikelhändler wirbt mit 
ăWªhrend der WM 2010 
bekommen Sie beim Kauf von 3 
T-Shirts eines gratis dazuò 
 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung; 
Achtung: 
Zugabenverbot 
(UWG); hier 
zulässiger 
Naturalrabatt 

3.3d 
 

Sportartikelhändler wirbt mit 
ăWªhrend der WM 2010 
bekommen Sie beim Kauf von 3 
T-Shirts eine Uhr gratisò 

   UWG: 
Zugabenverbot 
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3.3e 
 

Elektrohªndler wirbt mit ă20% 
Rabatt auf alle HD ready 
Fernseher am Tag des 
Halbfinalesò 
 

   UWG: aggressive 
Geschäftsprakti
ken (ev. 
Marktverstopf-
ung bei 
Verschenken 
über längeren 
Zeitraum) 

3.3f 
 

Kaufhaus wirbt mit ăZur WM 
2010 haben wir im Juni und Juli 
tolle Angebote bei unseren 
Sportartikelnò 

   MSchG: 
Beschreibende 
Verwendung 
 

3.4 Internet      

3.4a 
 

Versandhandel verwendet zur 
Bewerbung seiner URL 
ăwww.mustermann-
versand.at/wm2010ò 

   MSchG 
 

3.4b 
 

Lebensmittelkette verwendet 
für seine Homepage geschützte 
Marken der FIFA als 
Suchbegriff, als Schlüsselworte 
(ăAdwordsò) 

   MSchG  
 

4. Verkehr      

 Flugunternehmer wirbt mit 
ăWir bringen Sie auf direktem 
Weg zum Halbfinalspielò 

    

 Spedition wirbt mit ăWM 2010-
Partner in Südafrikaò 

   MSchG: 
Kennzeichen-
mäßige 
Verwendung, 
UWG: 
Irreführung 

 
 

 

Sollten Sie Fragen an uns haben, schicken Sie ein E-Mail an 
werbung@wko.at.  
 

mailto:werbung@wko.at
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Rechtlich e 
Rahmenbedingungen   
für die Werbung im  
Zusammenhang  
mit der Fußball -WM 2010  
 

WEITERE INFOS 

Alle Informationen finden Sie auch im Internet unter 
www.fachverbandwerbung.at .  
 
Ihre Fragen zum Thema Wirtschaf t und Sport beantwortet  
Herr Mag. Markus Deutsch T 05 90 900 - 3539  
 

 
Der Fachverband Werbung übernimmt trotz sorgfältiger Auswahl 
und Überprüfung sämtlicher Informationen keine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten 
Informationen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder 
sonstige Schäden aus der Benutzung von Informationen dieser 
Publikation wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der 
Inhalt dieser Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die 
Informa tionen sind nur für die persönliche Verwendung in Ihrem 
Unternehmen bestimmt. Jede weitergehende Nutzung, insbesondere 
die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form 
von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte ï auch in 
Teilen o der in überarbeiteter Form ï ohne die Zustimmung der 
jeweiligen Organisation ist untersagt.  
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